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Amtliche Mitteilungen

Öffentliche Bekanntmachung
In der 20. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrä-
mer am 23.02.2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Öffentliche Bekanntmachung
In der 17. Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Oberkrä-
mer am 09.02.2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst.

Beschluss-Nr.: Inhalt

Öffentliche Sitzung:
- keine

Beschluss-Nr.: Inhalt

Nichtöffentliche Sitzung:

B-293/2023
(DS-796/2023)

Beschluss über den Verkauf einer Teilfläche 
des Flurstückes 216, der Flur 2 in der Gemar-
kung Bärenklau
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Oberkrämer, 10.02.2023

……………………………
W. Geppert
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: Inhalt

Öffentliche Sitzung:
B-294/2023
(DS-794/2023)

Beschluss über die Absicht zur Durchführung 
eines Interessenbekundungsverfahrens zum 
Betrieb einer Kindertagesstätte in freier Träger-
schaft im Ortsteil Marwitz
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 18 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 1

B-295/2023
(DS-797/2023)

Beschluss über die Ausbildungsoffensive in 
den Kindertagesstätten der Gemeinde Ober-
krämer
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0  Stimmenthaltungen:0

B-296/2023
(DS-798/2023)

Beschluss über die Aufteilung der Kita „Krä-
mer Kids“ in einen eigenständige Kita und 
einen eigenständigen Hort 
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-297/2023
(DS-799/2023)

Beschluss zur Änderung des Stellenplans 2023  
Einbringer: Verwaltung

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Beschluss-Nr.: Inhalt

Öffentliche Sitzung:
B-298/2023
(DS-800/2023)

Beschluss der Richtlinie zum Erlass von Eltern-
beiträgen nach der Kitasatzung der Gemeinde 
Oberkrämer bei Einschränkung des Betreu-
ungsumfanges
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-299/2023
(DS-810/2023)

Beschluss über die 6. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Gemeinde Oberkrämer 
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0  Stimmenthaltungen:0

B-300/2023
(DS-811/2023)

Beschluss über die 7. Satzung zur Änderung der 
Entschädigungssatzung der Gemeinde Oberkrä-
mer 
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-301/2023
(DS-781/2023)

Beschluss über die Abwägung gem. § 1 (7) 
BauGB zum Bebauungsplan Nr. 77/2021 „Son-
dergebiet Beherbergung und Gastronomie 
Forsthaus Sommerswalde“, OT Schwante 
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-302/2023
(DS-782/2023)

Beschluss über die Satzung gem. § 10 (1) 
BauGB zum Bebauungsplan Nr. 77/2021 
„Sondergebiet Beherbergung und Gastrono-
mie Forsthaus Sommerswalde“, OT Schwan-
te 
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-303/2023
(DS-814/2023)

Beschluss zum Vertrag über die Änderung 
von Gemeindegrenzen gem. § 6 Abs. 2 der 
Kommunalverfassung des Landes Brande-
burg 
(Gebietsabtretung von der Gemeinde Ober-
krämer an die Stadt Velten Parkstadt Velten 
auf Gemarkung Marwitz)
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Folgender Antrag wurde in die Ausschüsse verwiesen:
DS-815/2023 Beschluss zur Standortsuche und Neuauf-

nahme von Dialog-Displays ins Geschwindig-
keitsanzeigesystem-Konzept der Gemeinde 
Oberkrämer
Einbringer: SPD-Fraktion

Folgender Antrag wurde zurückgezogen:
DS-816/2023 Beschluss über die Gründung eines neuen 

kommunalen Arbeitskreises „Klima“ der Ge-
meinde Oberkrämer
Einbringer: SPD-Fraktion
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6. SATZUNG ZUR ÄNDERUNG DER 
HAUPTSATZUNG DER GEMEINDE

OBERKRÄMER
Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 2 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezem-
ber 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer in ihrer Sitzung 
am 23.02.2023 folgende 6. Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung vom 11. Dezember 2008 beschlossen:

Artikel 1
In § 7 Absatz 3 wird die Wortgruppe „den Seniorenbeauftragten 
jedes Ortsteils, die durch den Seniorenbeauftragten eingesetzt 
werden“ durch die Wörter „der Seniorenbeauftragten“ ersetzt.

Artikel 2
Diese 6. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 11. 
Dezember 2008 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Oberkrämer, 

W. Geppert
Bürgermeister

7. SATZUNG ZUR ÄNDERUNG DER 
ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG DER 

GEMEINDE OBERKRÄMER
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in ihrer 
Sitzung am 23.02.2023 folgende 7. Satzung zur Änderung der 
Entschädigungssatzung vom 02. Juli 2009 beschlossen, die auf 
folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird:
• § 4 Verordnung über die Aufwandsentschädigungen für 

ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Vertretungen und Aus-
schüsse, für sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
über den Ersatz des Verdienstausfalls (Kommunalaufwandsent-
schädigungsverordnung - KomAEV) vom 31. Mai 2019 (GVBl. 
II/19, Nr. 40) geändert durch Verordnung vom 8. Juli 2019 (GVBl. 
II/19, Nr. 47)

• i. V. m. §§ 24, 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 und 30 Absatz 4 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19) zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 
18], S.6)

Artikel 1
(1) In § 1 Abs. 1 wird die Wortgruppe „und die Seniorenbeauf-
tragten jedes Ortsteils der Gemeinde Oberkrämer“ gestrichen. 
(2) Hinter Satz 1 des § 1 Abs. wird der neue Satz 2 „Gleiches 
gilt für jeweils je Ortsteil eine durch die Seniorenbeauftragte der 
Gemeinde Oberkrämer bestimmte Person, die ehrenamtlich bei 
der Organisation der Seniorenarbeit unterstützt.“ eingefügt.

Artikel 2
Diese 7. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Oberkrämer vom 02. Juli 2009 tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Oberkrämer, 

W. Geppert
Bürgermeister

Bekanntmachung
zur Schöffenwahl

Aufruf zur Bewerbung als ehrenamtlicher Richter

Zum 31. Dezember 2023 endet die Amtsperiode der ehrenamt-
lichen Richter (Schöffen) in der ordentlichen Gerichtsbarkeit.

Im Jahr 2023 werden demnach bundesweit die Schöffen für die 
ab 01. Januar 2024 beginnende fünfjährige Amtszeit gewählt. 
Gesucht werden in unserer Gemeinde insgesamt sieben Bür-
gerinnen oder Bürger, die als Vertreter des Volkes an der Recht-
sprechung in Strafsachen im Amtsgerichtsbezirk Oranienburg 
teilnehmen, geeignet und an der Übernahme des Ehrenamtes 
interessiert sind.

Damit eine Wahl durchgeführt werden kann, sind in die Vor-
schlagsliste der Gemeinde Oberkrämer mindestens doppelt so 
viele Personen, somit 14 Kandidaten, aufzunehmen.

Die Gemeindevertretung schlägt alsdann mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit wie doppelte Anzahl der Kandidaten, wie an Schöffen 
benötigt werden, dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsge-
richt vor, der in der zweiten Jahreshälfte 2023 aus diesen Vor-
schlägen die Haupt- und Hilfsschöffen wählen wird.

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die ihren Wohn-
sitz in der Gemeinde haben und am 01.01.2024 mindestens 25

Beschluss-Nr.: Inhalt

Nichtöffentliche Sitzung:

Folgender Antrag wurde zurückgezogen:
DS-795/2023 Beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen 

zur Errichtung einer Kindertagesstätte  mit ei-
ner Kapazität von etwa 100 Kindern im Ortsteil 
Marwitz durch einen privaten Investor
Einbringer: Verwaltung 

Oberkrämer, 24.02.2023

W. Geppert
Bürgermeister
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 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche 
Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherr-
schen (§31 ff. Gerichtsverfassungsgesetz – GVG).

Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d.h. das 
Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen 
können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschen-
kenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen Beweise 
würdigen, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes 
Geschehen so ereignet hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeu-
genaussagen, Gutachten oder Urkunden ableiten können. Die 
Lebenserfahrung, die ein Schöffe mitbringen muss, kann aus 
beruflicher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement 
resultieren. Das verantwortungsvolle Amt einer Schöffin oder 
eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbst-
ständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglich-
keit und gesundheitliche Eignung.

Wer infolge eines Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vorsätzlichen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten ver-
urteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen 
einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben, ist unfähig zu dem Amt des 
Schöffen (§32 GVG). Auch Mitglieder der Bundesregierung oder 
einer Landesregierung, Beamte, die jederzeit in den Warte- oder 
Ruhestand versetzt werden können, Richterinnen und Richter 
sowie Beamtinnen und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare 
und Rechtsanwälte, gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Poli-
zeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie haupt-
amtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer, Personen, die in einen 
Vermögensverfall geraten sind, Personen, die zur Zeit der Auf-
stellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen und 
Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden (§34 
GVG).

Interessenten für das Schöffenamt in Erwachsenenstrafsachen 
aus der Gemeinde Oberkrämer bewerben sich bitte bis zum 14. 
April 2023 bei der

                                Gemeindeverwaltung Oberkrämer;
                                  Hauptamt, Tel. 03304/393252;

            Perwenitzer Weg 2; 
          16727 Oberkrämer

Weitere Informationen sowie ein Bewerbungsformular finden Sie 
unter www.schoeffenwahl.de .

Oberkrämer, 22. Januar 2023

gez. Großmann/Hauptamt

Öffentliche Bekanntmachung 

des Vorstands der Unternehmensflurbereinigung Vehlefanz
Verf.-Nr.: 500199 Einladung zur Teilnehmerversammlung

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft lädt alle Teilnehmer
der Unternehmensflurbereinigung Vehlefanz, insbesondere alle 
Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten, zur 

Teilnehmerversammlung nach § 22 Flurbereinigungsgesetz
(FlurbG) ein.

Die Teilnehmerversammlung findet

am Mittwoch, den 05. April 2023 um 18:00 Uhr
in der Turnhalle an der Grundschule Vehlefanz

Bärenklauer Straße 22,
16727 Oberkrämer, OT Vehlefanz, 

statt.

Alle Teilnehmer werden noch gesondert schriftlich über den Ter-
min informiert.

Prenzlau, 28.02.2023

im Auftrag gez. Görlich/Vorstandsvorsitzender 

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 77/2021 „Sondergebiet Beherbergung und 

Gastronomie Forsthaus Sommerswalde“ im OT Schwante
-öffentliche Bekanntmachung über den Beschluss zur Satzung 

des Bebauungsplanes gem. § 10 Abs. 3 BauGB-

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat auf 
ihrer Sitzung am 23.02.2023 mit Beschluss-Nr. B-............./2023 
den Bebauungsplan Nr. 77/2021 „Sondergebiet Beherbergung 
und Gastronomie Forsthaus Sommerswalde“ im OT Schwante 
gemäß § 10 (1) BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), als Satzung beschlossen. 
Die Begründung einschließlich Umweltbericht wurden gebilligt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flur-
stücke 85/4 und 219 (Teilweise) der Flur 3 in der Gemarkung 
Schwante mit einer Größe von ca. 0,9 ha. Siehe anliegender 
Lageplan.

Der von der Gemeinde Oberkrämer als Satzung beschlossene 
Bebauungsplan Nr. 77/2021 „Sondergebiet Beherbergung und 
Gastronomie Forsthaus Sommerswalde“ im OT Schwante tritt 
gem. § 10 (3) BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung ein-
schließlich Umweltbericht ab diesem Tage in der Gemeinde-
verwaltung Oberkrämer im OT Eichstädt, 16727 Oberkrämer, 
Perwenitzer Weg 2 während der Sprechzeiten einsehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweise

Gemäß § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und
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3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Absatz 2a beachtlich sind.

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann der Entschädigungs-
berechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann er die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Ent-
schädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Anlage:  
Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes des Bebauungs-
planes Nr. 77/2021 „Sondergebiet Beherbergung und Gastrono-
mie Forsthaus Sommerswalde“ im OT Schwante

Oberkrämer, den 24.02.2023                                            

W. Geppertt
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Richtlinie zum Erlass von Elternbeiträgen nach der Kitasa-
tzung der Gemeinde Oberkrämer bei Einschränkung des 

Betreuungsumfanges

Präambel: 
Der Träger einer Kindertagesstätte ist nach § 90 Absatz 1 SGB 
VIII in Verbindung mit § 17 Absatz 1 KitaG grundsätzlich berech-
tigt, Elternbeiträge zu erheben. Zur Höhe und zum Umfang der 
Beitragspflicht gelten die Regelungen der Kitasatzung und zum 

Betreuungsvertrag. In der Kitasatzung finden sich bisher keine 
konkreten Regelungen zum Erlass von Elternbeiträgen aufgrund 
von Betriebseinschränkungen. Diese Richtlinie soll den Rahmen 
für einen Erlass von Elternbeiträgen vorgeben, und die Mög-
lichkeit schaffen, Eltern vom Elternbeitrag zu entlasten, wenn 
die Einschränkung der vereinbarten Betreuungszeit durch die 
Gemeinde einseitig notwendig wird (z. B. aufgrund von Personal-
ausfall). Fälle von Krankheit, Urlaub oder Quarantäne, bei denen 
die Nichtinanspruchnahme nicht durch die Gemeinde Oberkrä-
mer als Träger der Einrichtung ausgelöst wird, sind von der Richt-
linie nicht umfasst.

Um die oben genannten Ziele zu erfüllen, hat die Gemeindever-
tretung in ihrer Sitzung am 23.02.2023 die nachfolgende Richtli-
nie erlassen:>

1. Fälle der Betriebseinschränkung und Umgang
Aus unterschiedlichen Gründen kann es notwendig werden, 
zur Aufrechterhaltung der Führsorge und Aufsichtspflicht den 
Betrieb einzuschränken. Hierzu trifft die Gemeinde Oberkrämer 
je nach Notwendigkeit als Träger der Einrichtung Festlegungen. 
Die Gemeindeverwaltung hat wie folgt mit den Elternbeiträgen 
zu verfahren:

a. Aufruf ganz oder teilweise die Betreuungszeit nicht in 
Anspruch zu nehmen:
In den Fällen, in denen die Eltern durch die Gemeinde Oberkrä-
mer als Kitaträger aufgerufen werden ihre Kinder freiwillig nicht 
in die Einrichtung zu bringen oder früher abzuholen, erfolgt eine 
Beitragsbefreiung. Die Ermittlung der Beitragsbefreiung erfolgt 
anhand der nicht in Anspruch genommenen Betreuungszeit. Zur 
Ermittlung des Erstattungsbetrag je Stunde wird Nr. 1 b. und zur 
Ermittlung des Erstattungsbetrages je Tag Nr. 1 c analog ange-
wendet.

b. Einschränkung der Öffnungszeit
In den Fällen, in denen die Eltern aufgrund einer festgelegten Ein-
schränkung der Öffnungszeit der Kindertagesstätte ihre benöti-
gte Betreuungszeit nicht in Anspruch nehmen, kann auf Antrag 
und geeignetem Nachweis der Betroffenheit eine Erstattung 
erfolgen.
Der Nachweis ist dann geeignet, wenn nachvollziehbar dargelegt 
wird, dass die Lage oder der Umfang der vorübergehend gel-
tenden Öffnungszeiten nicht dem benötigten Betreuungsumfang 
entspricht. Die nicht in Anspruch genommenen Stunden werden 
wie folgt für den jeweiligen Monat je Stunde finanziell ausgegli-
chen: 
         
Erstattungsbetrag je Stunde = Elternbeitrag lt. Bescheid
                                                  20 Tage x tägliche Btreuungsstunden

Bei einer Wochenbetreuungszeit betragen die anzusetzenden 
täglichen Betreuungsstunden ein Fünftel der Wochenbetreu-
ungszeit. 

c. Bei Schließung von Gruppen oder der gesamten Einrichtung
In den Fällen einer festgelegten Schließung einzelner Gruppen 
oder der gesamten Einrichtung, erfolgt eine Erstattung des 
Elternbeitrages ohne, dass hierzu ein Antrag erforderlich ist. Die 
nicht in Anspruch genommenen Tage werden wie folgt für den 
jeweiligen Monat je Tag finanziell ausgeglichen:



Seite 7Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer

Amtsblatt 8 - Jahrgang 21

Ende der amtlichen Mitteilungen

Erstattungsbetrag je Tag = Elternbeitrag lt. Bescheid
                                                            20Tage 

Bei einer Wochenbetreuungszeit entfällt ein Ausgleich, wenn der 
vereinbarte Betreuungsumfang in der betroffenen Woche trotz 
Schließung und nach Absprache mit der Kita in Anspruch genom-
men wurde.

2. Gewährung von Beitragserlass und Beitragserstattungen
a. Die Elternbeitragserstattungen nach Nr. 1 a und b erfolgen 
auf Antrag. Der Antrag muss spätestens 12 Monate nach Wegfall 
der Einschränkung gestellt werden. Später gestellte Anträge sind 
abzulehnen. Wird dem Antrag stattgegeben, erfolgt die Erstat-
tung innerhalb von einem Monat nach Bescheiderteilung. 
b. Ist der Elternbeitrag aufgrund von Nr. 1 c zu erstatten, erfolgt 
die Erstattung innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der Ein-
schränkung.

3. Essengeld
Soweit eine Erstattung des Elternbeitrages nach Nr. 1 c erfolgt, 
wird die Monatspauschale für das Essengeld um 2,00 Euro pro 
Tag der Nichtinanspruchnahme in dem jeweiligen Zeitraum redu-
ziert. Eine Erstattung erfolgt maximal bis zur vollen Höhe der 
Monatspauschale.

4. Geltungsdauer
Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft und gilt 
bis zum 31.12.2024. 

Oberkrämer, 24.02.2023

W. Geppert
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
und Einladung zur Jagdgenossen-

schaftsversammlung
Der Landrat des Landkreises Oberhavel hat den Bürgermeister 
informiert, dass er entsprechend § 9 Abs. 2 Bundesjagdgesetz 
i. V. m. § 10 Abs. 7 des Brandenburgischen Jagdgesetzes die 
Geschäfte des Jagdvorstandes der Jagdgenossenschaft Bären-
klau (JG) aufnehmen muss.  

Der Bürgermeister agiert als Notvorstand und soll dafür Sorge 
tragen, dass aus den Reihen der Mitglieder der JG Bärenklau ein 
geschäftsfähiger Vorstand bestehend aus mindestens einem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern gewählt wird. 

Zur Feststellung der ordnungsgemäßen Abstimmungsergeb-
nisse ist es erforderlich, dass die anwesenden Mitglieder einen 
Nachweis über das Eigentum und die Größe ihrer bejagdbaren 
Grundflächen vorlegen können. 

Hiermit lade ich die Mitglieder der JG Bärenklau zur Versamm-
lung  

am Mittwoch, den 29. März 2023
um 19:00 Uhr

recht herzlich ein. 

Sitzungsort:   GZ Bärenklau (Alte Remonteschule)
Alte Dorfstraße 15

16727 Oberkrämer OT Bärenklau

Tagesordnung
    1. Begrüßung
    2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
    3. Bestellung eines Wahlleiters  
    4. Wahl des Vorstandes
    5. Diskussion und Beschlussfassung zum Jagdpach-
 tänderungsvertrag
    6. sonstiges

Oberkrämer, den 28. Februar 2023 

gez.:
Wolfgang Geppert
-Bürgermeister-

Öffentliche Bekanntmachung
und Einladung zur Jagdgenossen-

schaftsversammlung
Der Landrat des Landkreises Oberhavel hat den Bürgermeister 
informiert, dass er entsprechend § 9 Abs. 2 Bundesjagdge-
setz i. V. m. § 10 Abs. 7 des Brandenburgischen Jagdgesetzes 
die Geschäfte des Jagdvorstandes der Jagdgenossenschaft 
Bötzow (JG) aufnehmen muss.  

Der Bürgermeister agiert als Notvorstand und soll dafür Sorge 
tragen, dass aus den Reihen der Mitglieder der JG Bötzow ein 
geschäftsfähiger Vorstand bestehend aus mindestens einem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern gewählt wird. 

Zur Feststellung der ordnungsgemäßen Abstimmungsergeb-
nisse ist es erforderlich, dass die anwesenden Mitglieder einen 
Nachweis über das Eigentum und die Größe ihrer bejagdbaren 
Grundflächen vorlegen können. 

Hiermit lade ich die Mitglieder der JG Bötzow zur Versammlung  
am Donnerstag, den 27. April 2023

um 19:00 Uhr
recht herzlich ein. 

Sitzungsort:   Gemeindezentrum Bötzow 
Veltener Straße 23

16727 Oberkrämer OT Bötzow

Tagesordnung

    1. Begrüßung
    2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
    3. Bestellung eines Wahlleiters
    4. Wahl des Vorstandes
    5. sonstiges

Oberkrämer, den 24. Februar 2023 

gez.:
Wolfgang Geppert
-Bürgermeister-
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Veranstaltungskalender 2023

Datum Zeit Veranstaltung/Ort
Fr. 10.03

Kl.-Ziethen
19 Spieleabend am Freitag

Gemeinderaum in Klein-Ziethen
Sa. 11.03.
Neu-Vfz.

13 Einweihung historischer Meilensteine im Krämer Wald
Informationen auf www.oberkraemer.de unter Veranstaltungen 

11./12.03.
Marwitz

10.30 Tag der offenen Töpferei - "Mal Dir dein Osterei"
HB-Werkstätten für Keramik

Di. 14.03.
Vehlefanz

13 Kinder- und Familienzeit in der Bibliothek
Öffentl. Schulbibliothek Oberkrämer, Bärenlauer Str. 22

Fr. 17.03.
Schwante

10 Saisonstart am Holzbackofen
Holzbackofen Bäckerei Plentz, Dorfstr. 43

Sa. 18.03.
Oberkrämer

10 Frühjahrsputz in Oberkrämer - in allen teilnehmenden Ortsteilen
Informationen auf www.oberkraemer.de unter Veranstaltungen

Sa. 18.03.
Eichstädt 15 Konzert in der KuKi

Kultur- und Kinderkirche Eichstädt, Am Eichenring
Di. 21.03.

Vehlefanz 9.30 Frauenfrühstück in Vehlefanz
Haus der Generationen, Lindenallee 11

Di. 21.03.
Bötzow

13 Kinder- und Familienzeit in der Bibliothek
Öffentl. Schulbibliothek Oberkrämer, Dorfaue 8

Di. 21.03.
Vehlefanz 17 Fotogruppe Blende 7

Haus der Generationen, Lindenallee 11
Di. 28.03.
Bötzow 9.30 Frauenfrühstück in Bötzow

Gemeindezentrum Bötzow, Veltener Str. 23
Mi. 29.03.
Vehlefanz 15 Kirchen-Café

Pfarramt Vehlefanz, Lindenallee 28
01./02.04.
Marwitz

10.30 Europäische Tage des Kunsthandwerks
HB-Werkstätten für Keramik

Sa. 01.04.
Bötzow 14 Osterbasteln in Bötzow

Gemeindezentrum Bötzow, Veltener Str. 23
So. 02.04.
Eichstädt 15.30 Spielenachmittag in der KuKi

Kultur- und Kinderkirche Eichstädt, Am Eichenring
Do. 06.04.
Vehlefanz 17 Osterfeuer

Am Anger, neben der Feuerwehr

Sa. 08.04. 16/18 Osterfeuer in Schwante, Marwritz, Eichstädt, Klein-Ziethen

So. 09.04.
Marwitz

10.30 Tag der offenen Werkstätten
HB-Werkstätten für Keramik

So. 09.04.
Schwante

15 Schlossführung im Schloss Sommerswalde
Tharpaland Kadampa Meditationszentrum

Di. 18.04.
Vehlefanz 9.30 Frauenfrühstück in Vehlefanz

Haus der Generationen, Lindenallee 11
Sa. 22.04.
Schwante

19 Storchenfest
Kulturschmiede Schwante, Dorfstr. 20b

Sa. 29.04.
Wolfslake

11 19. Krämerwaldfest

So. 30.04.
Bötzow

18 Walpurgisnacht
Bötzow, an der Feuerwache, Fennstr. 3

Mo. 01.05.
Marwitz

10.30 89. Manufaktur Geburtstag
HB-Werkstätten für Keramik

Do. 04.05.
Bötzow

Tag der offenen Tür
Kita/Hort "Pippi Langstrumpf" Schönwalder Str. 4a/Dorfaue 5

Sa. 06.05.
Schwante

10 Jungpflanzenverkauf
Kulturschmiede Schwante, Dorfstr. 20b

Sa. 06.05.
Vehlefanz

11 Pflanzentauschtag in Oberkrämer
Rund um die Bockwindmühle, Lindenallee 71

Sa. 06.05.
Vehlefanz

10 2. Mühlensee Kinder- und Familienflohmarkt
Christliche Kita am Mühlensee, Lindenallee 65

So. 07.05.
Bötzow

9 Baumfest an der Dorfaue
Heimatverein Bötzow e.V., Höhe Dorfaue 1

So. 07.05.
Schwante

15 Schlossführung im Schloss Sommerswalde
Tharpaland Kadampa Meditationszentrum

Veranstaltungskalender März - Mai 2023
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Fr. 12.05.
Bötzow

Tag der offenen Tür
Grundschule Bötzow, Dorfaue 8 ^^

Di. 16.05.
Vehlefanz 9.30 Frauenfrühstück in Vehlefanz

Haus der Generationen, Lindenallee 11
Mo. 29.05.
Vehlefanz

11 Deutscher Mühlentag an der Bockwindmühle "Schön Kathrein"
Lindenallee 71

Di. 30.05.
Bötzow 9.30 Frauenfrühstück in Bötzow

Gemeindezentrum Bötzow, Veltener Str. 23

Alle Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit, weitere Informationen auf
www.oberkraemer.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen/

Fotowettbewerb für unseren Oberkrämer-Kalender 2024

Lieblingsplätze in Oberkrämer

So ziemlich jeder hat einen Lieblingsplatz in oder in der Nähe seines Wohnortes.

Welcher ist Ihr Lieblingsplatz in Oberkrämer? Oder haben Sie gleich mehrere?

Senden Sie Fotos von Ihren Lieblingsplätzen ein und beteiligen Sie sich so an der Gestaltung des Fotokalenders 2024 für Ober-
krämer.
In dem Kalender, der im Herbst 2023 erscheint, sollen Fotos aus allen Ortsteilen enthalten sein.

Darüber, welche der eingesendeten Fotos im Kalender abgedruckt werden, können die Einwohner von Oberkrämer abstimmen. Alle 
Fotos werden nach Einsendeschluss auf einer Internetseite präsentiert. Dort kann jeder seine Favoriten für den Kalender liken. Die 
Fotos mit den meisten Likes (max. 2 pro Ortsteil) werden im Kalender veröffentlicht.
Die Einsender der im Kalender veröffentlichten Fotos erhalten je 2 Freiexemplare der Kalender. Für alle anderen werden die Kalen-
der ab Herbst an mehreren Orten in Oberkrämer käufl ich zu erwerben sein.

Der Förderverein Regionalpark Krämer Forst e.V. wird aus dem Verkaufserlös der Kalender ein Förderprojekt ausloben.
Förderbeträge bis zu einer Höhe von 500,00 €/Projekt sollen zur Verfügung gestellt werden. Hier sind Ihre Wünsche und Vorstel-
lungen gefragt. Fördermöglichkeiten wären z.B.
• Schulprojekte, Abschlussfahrten, Wander- oder Projekttage
• Kitaprojekte, Aktionstage, Bildungsmaterial über das alltägliche Maß hinaus, Erlebnistage in der Waldbegegnungsstätte
• Sportvereine, Fördervereine, Jugendfeuerwehr, zusätzliche kulturelle Angebote
• Wohngebietsaktionen, z.B. Ruhebank, Schautafel, Pfl anzungen (in Absprache mit der Gemeinde OK) usw.

Institutionen, Vereine, Gruppen oder Bürgergemeinschaften bewerben sich mit einer kurzen Projektbeschreibung beim Förderver-
ein Regionalpark Krämer Forst e.V.
Die Ausschüttung der Förderbeträge erfolgt frühestens ab Dezember 2023. 

Also nichts wie ran! Lieblingsplätze fotografi eren, einsenden und mit anderen im Kalender teilen. Jeder der einen Kalender kauft 
unterstützt mehrere kleine Förderprojektmöglichkeiten in den einzelnen Ortsteilen.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen fi nden Sie auf www.kraemer-forst.de und www.oberkraemer.de. Für telefo-
nische Rückfragen steht Ihnen die Bürger- und Tourismusinformation unter 03304-2061227 zur Verfügung.
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Öffentliche Schulbibliothek Oberkrämer

Bibliothek Bötzow 
Dorfaue 8

16727 Oberkrämer

Montag          12:00 Uhr–16:00 Uhr
Dienstag    11:00 Uhr–14:30 Uhr 
     und 15:00 Uhr–19:00 Uhr
Donnerstag     9:00 Uhr–14:00 Uhr
Freitag      9:00 Uhr–12:00 Uhr

E-Mail: bibliothek@oberkraemer.de
Tel.: 03304 508865

Bibliothek Vehlefanz 
Bärenklauer Str. 22
16727 Oberkrämer

Montag     14:00 Uhr–18:00 Uhr
Dienstag            9:00 Uhr–11:45 Uhr
    und 12:30 Uhr–17:00 Uhr
zusätzlich während der Schulzeit
Donnerstag      7:00 Uhr–12:00 Uhr
Freitag    7:00 Uhr–10:00 Uhr

E-Mail: bibliothek@oberkraemer.de
Tel.: 03304 505223

Neues aus den 
Bibliotheken

Homepage & Online-Katalog: 
https://oberkraemer.bibliotheca-

open.de

In den Bibliotheken steht das 
Gäste-WLAN für unsere Leser 

zur Verfügung.

Die Bibliothek Bötzow bleibt vom 
03.04.23 bis 16.04.23 geschlossen. 
Die Rückgabeboxen von beiden Bibli-
otheken bleiben während der gesam-
ten Ferien geöffnet. 

Romane
• Jojo Moyes: Mein Leben in deinem
•  Jean Hanff Korelitz: Der Plot - Eine 

todsichere Geschichte
•  Lioba Albus: Zusammen ist man 

weniger gemein

Kinderbücher
• Charlotte Lyne: Jim Knopf und die 

Spuren im Dschungel
•  Erin Hunter: Reißende Flut (Panda 

Kingdom ; Band 1)
•  Stefanie Taschinski: Der geniale 

Herr Kreideweiß

Jugendbücher
• Alice Oseman: Solitaire
•  R.L. Stine: Fearstreet
•  Elizabeth Lim: Die sechs Kraniche

Sachbücher
• Susanne Fröhlich, Constanze Kleis: 

Liebe machen
•  Pia Deges: Das Oma und Opa Bastel-

buch
• Jaroslav Rudiš: Gebrauchsanwei-

sung fürs Zugreisen

Tonies
• Tinkerbell
•  Das NEINhorn und SCHLANGE-

WEILE
•  Paw Patrol - Der Piratenschatz

Filme
• Alles Tschaka mit Alpaka!
•  Corsage
•  Freibad

Konsolenspiele
• Rabbids - party of legends
•  Kirby und das vergessene Land
• Tales of Symphonia

Neue Medien in den Bibliotheken

Beide Onlineangebote gibt es auch als 
APP für Ihre mobilen Endgeräte.

Ihr Passwort für das Leserkonto 
und die Onlineangebote? 

Voreingestellt Ihr Geburtsdatum 
in folgender Form: TT.MM.JJJJ

(Es wird empfohlen, das Passwort im 
Leserkonto unter „Persönliche Daten“ 

und „Passwort ändern“ im Online-
Katalog zu ändern!)

Beide Onlineangebote gibt es auch als 
APP für Ihre mobilen Endgeräte.

Ihr Passwort für das Leserkonto 
und die Onlineangebote? 

Voreingestellt Ihr Geburtsdatum 
in folgender Form: TT.MM.JJJJ

(Es wird empfohlen, das Passwort im 
Leserkonto unter „Persönliche Daten“ 

und „Passwort ändern“ im Online-
Katalog zu ändern!)

Das Bibliotheksteam wünscht allen frohe Ostern und erholsame Ferien!
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ANZEIGEN

Guter Rat und gute Räder!

Berliner Straße 48
16761 Hennigsdorf
Tel.: 03302/224100
www.zweirad-ebert.com

Fahrräder • Motorroller

Motorräder

Werkstatt • Zubehör

E-Bike Service Center

BestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshausBestattungshaus

BeckerBeckerBeckerBeckerBeckerBeckerBeckerBeckerBeckerBeckerBeckerBeckerBecker
Druck von Trauerkarten

Auf Wunsch Hausbesuche
Erledigung aller Formalitäten

Vorsorgeverträge

Erd-, Feuer-, Wald- und Seebestattungen

Velten - Bahnstraße 1 03304. 50 55 00
Oranienburg / Lehnitz - Birkenwerderweg 6 03301. 20 36 36
Hennigsdorf  03302. 20 19 68

WWW.BESTATTUNGSHAUS-BECKER.NET 2
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Ein Märchen mit Menschen, Puppen und Musik 
nach Wilhelm Hauff ab 6 Jahren

- Kostenloser Eintritt -

14:00 – 18:00 Uhr Bibliothek Bötzow geöffnet

Öffentliche Schulbibliothek * OT Bötzow * Dorfaue 8 * 
16727 Oberkrämer * Tel. 03304 / 50 88 65

e-m@il: bibliothek@oberkraemer.de

Dorffest Bötzow in der Bibliothek

Tohuwabohu - Die Zaubershow
mit Jan Dober

Samstag, 03. Juni 2023 

Weitere Informationen und mehr Veranstaltungen der 
Bibliotheken fi nden Sie auf unserer Homepage 

https://oberkraemer.bibliotheca-open.de/

Z w e r g   N a s e

Samstag, 03. Juni 2023
15:00 – 16:00 Uhr

Turnhalle Marwitz, Berliner Str. 67
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Pfl anzentauschtag in Oberkrämer

Samstag, 06.05.2023, von 11 – 16 Uhr
An der Bockwindmühle, Lindenallee 71, 
16727 Oberkrämer

Sobald der Frühling naht, werden auf vielen Fensterbänken 
und in kleinen Gewächshäusern die jungen Sämlinge für die 
kommende Gartensaison vorgezogen. 
Mal ganz ehrlich, sind zum Schluss nicht immer zu viele 
Jungpfl anzen da? 

Die Stecklinge und Ableger vom letzten Jahr haben alle Wur-
zeln geschlagen und es sind wieder zu viele für den eigenen 
Garten. Die Staudenpfl anzen haben sich breit gemacht und 
ein Teil davon muss leider den Garten verlassen. Es ist also 
Zeit für einen Pfl anzentausch.

Ob Sämereien, Jungpfl anzen, Ableger, Stauden, Kräuter oder 
Erfahrungen aus dem eigenen Garten – MITBRINGEN, TAU-
SCHEN & MITNEHMEN.

Lasst uns durch den Tausch von Pfl anzen und Erfahrungen 
eine große Artenvielfalt in unsere Gärten bringen.

Hauptanliegen des Tauschtages ist es, Pfl anzen zu tauschen. 
Wer keine Pfl anzen zum Tausch mitbringen kann, oder gerade 
erst mit dem Gärtnern beginnt, der kann Pfl anzen sicher auch 
gegen ein Entgelt erwerben. Erfahrungen und Tipps rund um 
das Gartenjahr gibt es auf jedem Fall kostenfrei.

Bei Interesse wird um Anmeldung in der Bürger- und Tou-
rismusinformation unter 03304-2061227, tourismus@ober-
kraemer.de oder über den Veranstaltungskalender auf der 
Homepage www.oberkraemer.de gebeten.
Die Standfl äche ist kostenfrei, Kuchen- oder Snackspenden 
werden gern entgegengenommen. Tische, Kisten oder Alter-
nativen sind bitte mitzubringen.

Wir freuen uns auf Euren Besuch und wünschen Euch viel 
Spaß und Erfolg beim Vorziehen der Pfl änzchen!

Veranstalter ist die Bürger- und Tourismusinformation Ober-
krämer, mit Unterstützung der Umweltgruppe Oberkrämer & 
dem Förderverein Regionalpark Krämer Forst e.V.

Baumfällung, Stubbenfräsen, Wurzelroden

Baumpflege, Abfuhr und Entsorgung

Spezialfällung und Abtragung
in Seilklettertechnik oder mit Hebebühne

- Forstwirt
- Fachwirt für Baumpflege / Baumsanierung
- Baumkletterer aller Leistungsstufen

Inflation? nicht mit uns, wir halten unsere Preise
und gewähren 5 % Barzahlungsrabatt

Telefon: (0 33 02) 80 25 38 | Mobil: (0172) 3 07 50 85
www.baumdienst-wiener.de

SEIT 1991

ANZEIGEN
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Pro Seniorenpflege
im Land Brandenburg e.V.

Sozialstation Kremmen
Ruppiner Straße 27 • 16766 Kremmen
Tel.: 03 30 55/7 34 36
Fax: 03 30 55/23 86 93
www.pro-seniorenpflege.de
soz.kremmen@pro-seniorenpflege.de

Schloßdamm 5 • 16766 Kremmen
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Aufruf zum Frühjahrsputz in Oberkrämer

Am 18. März um 10 Uhr startet in den Ortsteilen die diesjäh-
rige Müllsammelaktion.
Die Sammelgruppen treffen sich an den nachfolgend genann-
ten Orten und werden gemeinsam die umliegenden Bereiche 
vom Müll und Unrat befreien.

Teilnehmende Ortsteile und Treffpunkte

Bötzow
Feuerwehr Bötzow, Fennstraße 3
Marwitz
Feuerwehr/Kitaw
Schwante
Gemeindezentrum, Dorfstraße 28a
Mühlenweg Ecke Hauptstraße
Gemeinschaftsweg (Villa Artur)
Vehlefanz
Bockwindmühle, Lindenallee 71
Bahnhof/Sportplatz, Bärenklauer Straße
Bärenklau
Alte Remonteschule, Alte Dorfstr. 15
Parkplatz am Bahnhof, Bahnweg
Klein-Ziethen
Bücherbox, Am Dorfplatz
Eichstädt
Gemeindehaus, Am Eichenring 29

Die Treffpunkte sind nicht in Ihrer Nähe und Sie wollen gleich 
den Weg dorthin zum Sammeln nutzen? Dann stellen Sie 
einfach selber eine kleine Sammelgruppe zusammen, sam-
meln gemeinsam und bringen das Sammelwerk bis 12 Uhr zu 
einem der Treffpunkte in den jeweiligen Ortsteilen.

Bitte legen Sie Müllsäcke und Unrat nicht an anderen Stellen, 
außer der oben aufgeführten ab. Die Entsorgung des Mülls 
erfolgt ausschließlich an den Treffpunkten. 

Bitte denken Sie an festes Schuhwerk, Handschuhe und mög-
lichst eine Warnweste.
Werkzeuge wie Eimer, Greifer, Handwagen und Schubkarren 
können hilfreich sein.

Wir bitten bei der gesamten Aktion folgendes zu beachten:
- Große/sperrige Mülldelikte bitten wir, nicht durch 
 die Ortsteile zu transportieren. Bitte machen Sie 
 ein Foto mit Standortangaben und senden dieses 
 an den unten genannten Kontakt. Wir werden 
 diese Information an die uständigen Stellen wei-
 terleiten.
- Müll und Unrat von privaten Flächen, von Wiesen/
 Feldern und aus dem Wald (ab 3 Meter neben dem 
 Weg) sind bitte ebenfalls nicht zu den Treffpunk-
 ten zu transportieren.

Für Fragen rund um diese Aktion steht Ihnen das Team der 
Bürger- und Tourismusinformation Oberkrämer unter 03304-
2061227 und per Mail unter tourismus@oberkraemer.de zur 
Verfügung.

Frühlings-Buchlesung  
Am Freitag den 14.04.2023 findet im „Museum im Depot“ unsere  

Frühlings-Buchlesung sta<.  

Ab 18.00 Uhr lesen regionale Autoren Geschichten zum Thema: „Reisen “ 

vor.   

Besuchen Sie unsere Veranstaltung und enKliehen für einen Moment 

dem Alltag. Im Anschluss diskuOeren wir  in entspannter Runde mit  den 

Autoren über Ihre Werke. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch- Heimatverein Bärenklau 

Weitere Termine vom Heimatverein Bärenklau in 2023: 

o 02.07.2023  Familienfest vom 14.00- 18.00 Uhr auf dem 

Remontehof 

o 09.+10.09.2023  Marmeladenwe<bewerb zum Erntefest 
auf dem Remontehof 

o 03.11.2023  Herbst-Buchlesung ab 18.00 im Museum 

o 03.12.2023 Start in den Advent mit Bratwurst, Glühwein 

und Kasper vom Remontehof 

Der Vorstand: Ulrich Rack, Nicole Isermann, Manuela Klatt, Karsten Peter Schröder                       

email: heimatverein.baerenklau@online.de                                                                                   Bankverbindung               

Tel.:03304/251915 Fax: 251917                                                                                                                                                 IBAN:DE 15 1605 0000 1000 7702 37         

Mobil:072/2913039                                                                                                                                                                     BIC : WELADED!PMB
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Kulturschmiede Schwante
wartet 2023 mit attraktiven Veranstaltungen auf

                                         
                                                        (Foto: Privat 

Die Kulturschmiede Schwante bietet 2023 wieder ein attraktives Jahresprogramm, bei dem Liebhaber 
musikalischer, literarischer und kulinarischer Genüsse voll auf ihre Kosten kommen. Zwischen indoor und 
OpenAir ist alles dabei. Ein Weinabend, an dem acht verschiedene Weine eines kleinen Weingutes aus 
dem Rheingau zur Verkostung angeboten werden, eröffnet den Veranstaltungsreigen. Begleitet wird die-
ser Abend musikalisch durch Jochen Zunker mit seiner Gitarre. Beim Jungpfl anzenverkauf im Mai gibt es 
neben Kaffee und Kuchen für den heimischen Garten Jungpfl anzen, während im Juni die Brandenburger 
Landpartie mit einem bunten Markttreiben, Biergarten, Grill sowie Kaffee, Kuchen und Sommersongs mit 
Katharina Luckow ihre Gäste willkommen heißt. An drei Abenden spielt die Musik auf dem Hof, an denen 
grooviger Funk, Latin und Pop im Bigband-Sound (Funky Bigband Berlin), Skiffl e, Folk, Swingjazz und Blues 
(Searchin‘ the Roots) und ein Irischer Abend (The Stout Scouts) den Besuchern kräftig einheizen. Wer seine 
Lachmuskeln in Schwung bringen möchte, ist im Oktober mit Schwester Cordula und ihren zum Brüllen 
komischen Heimatgeschichten gut beraten. Ein Musical-Abend mit Paulina Plucinski und Christoph Span-
gendorf verschönt den November und ein Abend namens Feuerzangenbowle, bei dem nomen est omen ist, 
beschließt das Jahresprogramm, welches die Freunde der Kulturschmiede e.V. mit viel Liebe zusammen-
gestellt haben.
Schlechtes Wetter kann den geplanten OpenAir-Veranstaltungen nichts anhaben; sie werden dann in die 
Kulturschmiede verlegt. 
Die Preise der Eintrittskarten bewegen sich bei allen Veranstaltungen zwischen 15 und 20 Euro. 
Das ausführliche Programm sowie Informationen zum Karten(vor)verkauf sind auf www.kulturschmiede-
schwante.de zu fi nden.
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Amt für Statistik Berlin-Brandenburg sucht 
Freiwillige für Befragung

Unter dem Motto „Wo bleibt mein Geld?“ führen die Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder die Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS) durch.
Die Ergebnisse der EVS sind wichtig für Politik und Öffent-
lichkeit. Denn sie sind die Grundlage bei der Berechnung der 
Infl ationsrate und bei der Festsetzung von Unterstützungslei-
stungen wie das Bürgergeld. 
Durch die EVS erfährt man, wie viel Geld den Haushalten in 
Deutschland zur Verfügung steht und wofür sie es ausgeben. 
Dazu führen die Teilnehmenden u.a. drei Monate lang ein 
Haushaltsbuch, in dem sie ihre Ausgaben dokumentieren. 

Aktuell sucht das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg dafür 
noch teilnahmebereite Haushalte.

Die Teilnehmenden profi tieren auch persönlich, indem sie sich 
zum einen mit Hilfe des Haushaltsbuchs einen Überblick über 
ihre Einnahmen und Ausgaben verschaffen und zum anderen 
für ihre Unterstützung als Dankeschön eine Geldprämie in 
Höhe von mindestens 100 Euro erhalten. Für Haushalte mit 
minderjährigen Kindern gibt es zusätzlich 50 Euro. Dabei ist 
die Teilnahme auch ganz bequem über eine App für Smart-
phones sowie Laptop/PC möglich. Bei Bedarf geht es auch 
„klassisch“ mittels Papierunterlagen. 

Auf der Internetseite  www.evs2023.de fi nden Sie weitere 
Informationen zur Erhebung und ein Anmeldeformular.

Für Rückfragen steht Ihnen im Amt für Statistik das Team der 
Haushaltserhebungen unter EVS@statistik-bbb.de oder 0331 
- 8173 1912 gern zur Verfügung.

evs2018.de

WoWo
bleibtbleibt

meinmein
Geld?Geld?

Machen Sie mit bei der 
Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe!

EineGeldprämieals Dankeschön für Sie!

Statistisches Bundesamt (Destatis)
Telefon: 0611 758880
E-Mail: private-haushalte@destatis.de
Als Dankeschön für Ihre Mithilfe erhalten Sie eine Geldprämie.

Machen Sie mit
bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe!EVS2023

Mindestens100 Euroals Dankeschön für Sie!Wo bleibt 
mein

Geld?

2023

Informieren und Anmelden unter www.evs2023.de

Coaching und Seminare
auf dem Boot/Wasser

     Start: Hennigsdorf/Berlin

     www.tf-coach.de      Tel: 0162 104 63 46

Coaching-Stunde
Coaching-Tag
Seminar LIFE-SCAN
Workshops

Führungskräfte
Mitarbeitende
Privatpersonen
Unternehmen

Innungsbetrieb

Lindenweg 7
16727 Oberkrämer
OT Schwante
Mobil 0171/82 44 354
Tel. 033 055/71 534
Fax 033 055/71 535
info@elektro-tetschke.de
www.elektro-tetschke.de

ANZEIGEN
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Uta Garnitz · Beratungsstellenleiterin
Vehlefanzer Straße 19 · 16727 Oberkrämer 

Telefon: 033 04/25 19 64
Termin nach tel. Vereinbarung · Hausbesuche möglich

bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten
und Versorgungsbezügen. Die Nebeneinnahmen aus Überschussein-
künften (z.B. Vermietung, Zinsen) dürfen die Einnahmegrenze von
insgesamt 18.000 € bzw. 36.000 € bei Zusammenveranlagung nicht
überschreiten. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.

Einweihung historischer Meilensteine auf 
der „Alten Hamburger Poststraße“

Ein weiterer Meilenstein bei der Wiederherstellung der histo-
rischen Meilensteinstraße auf der „Alten Hamburger Post-
straße“ ist erreicht. 

Seit 2008 setzt sich der Förderverein Regionalpark Krämer 
Forst e.V. für die Wiederherstellung der historischen Meilen-
steinstraße ein. In den vergangenen Jahren ist es gelungen, 
13 Meilensteine (Viertel-, Halb- und Ganzmeilensteine) zwi-
schen der Berliner Stadtgrenze in Hennigsdorf, Oberkrämer, 
Schönwalde-Glien und Kremmen mit Spenden, Fördermitteln 
und Eigenleistungen wiederaufzubauen. Im November 2022 
wurde die letzte Lücke auf dem Teilabschnitt von Hennigs-
dorf bis Linum, mit einem Viertel- und einem Ganzmeilen-
stein, mitten im Krämerforst geschlossen. Die Steine wurden 
zuvor von den Sächsischen Sandsteinwerken in Pirna gefer-
tigt, von einem lokalen Unternehmen von Pirna nach Staffelde 
transportiert und mit Unterstützung ortsansässiger Vereine 
und Unternehmen aufgestellt. 

Am Samstag, den 11.03.2023, um 13 Uhr werden die neuen 
alten Meilensteine im Rahmen einer Einweihung an die 
Öffentlichkeit übergeben und allen Sponsoren, Akteuren und 
Wegbegleitern unser Dank ausgesprochen. 

Zum Standort des Ganzmeilensteines gibt es eine kleine 
geführte Wanderung über ca. 1,5 km mit dem Postillon Rolf 
Zimmermann, von der Forschungsgruppe Meilensteine e.V. 
Los geht es um 12.20 Uhr ab Treffpunkt 1 (siehe unten).

Um 12.30 Uhr fährt eine Postkutsche vom Treffpunkt 1 zum 
Ganzmeilenstein. Nach der Einweihung fährt die Postkutsche 
zum Viertelmeilenstein und zurück. Die Plätze für die histo-
rische Kurzreise stehen nur in kleiner Anzahl zur Verfügung.

Wer den frühlingshaften Krämerforst gern zu Fuß oder per 
Rad bereisen möchte, fi ndet am Treffpunkt 2 (siehe unten) 
den Ganzmeilenstein.

Treffpunkte:

1. Mit dem PKW auf den Flächen am Krämerwald 
 seitlich an der B273 - von Kremmen/Staffelde 
 Richtung Börnicke fahrend, über den Autobahnan-
 schluss Kremmen hinweg und gleich danach links
 und rechts (Google-Koordinaten PX7G+J8X).
2. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß direkt am Ganzmei-
 lenstein (Google-Koordinaten PX3P+P29).

Weitere Informationen erhalten Sie im Veranstaltungskalen-
der auf www.oberkraemer.de oder in der Bürger- und Touris-
musinformation Oberkrämer, unter 03304-2061227. 

Der Förderverein Regionalpark Krämer Forst e.V.
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adoria 
IMMOBILIEN

für Wertermittlung & Verkauffür W
IHR IMMOBILIEN-PARTNER

Andres Irmisch
Immobilienmakler (IHK)
& Wertermittler (IHK)

Lindenallee 27
16727 Oberkrämer OT Vehlefanz
info@adoria-immobilien.de

Mitglied im

03304 . 522 300

Trennung oder Scheidung       Erbscha�       
Kredit in Not       Verkleinerung       

www.adoria-immobilien.de
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Zentralruf Tag & Nacht               gebührenfreier

kompetent . einfühlsam . preisbewusst
Bestattungen in allen Orten

Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen

Leegebruch
Am Luch   

Oranienburg
Bötzower Platz   

Hohen Neuendorf
Schönfließer Str.   

   

                              Bauunternehmen
    - Meisterbetrieb-                        

                                Sven Bardehle 
Maurerarbeiten, Sanierungen,  

Mauerwerkstrockenlegung

16727 Oberkrämer / OT Schwante, Gartenweg 52a 
E-Mail: ihr-baudienstleister@web.de

Tel.: 0171 – 23 77 847 

  
                              Bauunternehmen
   - Meisterbetrieb-                        
                                Sven Bardehle 

Stralsunder Straße 3 Tel. 03301-59 70-0 www.anwaltskanzlei-steffen.de
16515 Oranienburg Fax 03301-70 21 01 info@anwaltskanzlei-steffen.de

Bürozeiten: Mo., Di., Do., 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-18.00 Uhr
Mi. 8.30-13.00 Uhr, Fr. 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung!

Stralsunder Straße 3 Tel. 03301-59 70-0 www.anwaltskanzlei-steffen.de
16515 Oranienburg Fax 03301-70 21 01 info@anwaltskanzlei-steffen.de

Bürozeiten: Mo., Di., Do., 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-18.00 Uhr
Mi. 8.30-13.00 Uhr, Fr. 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung!

Mo. u. Do. 9.00–12.30 Uhr, 14.00–18.00 Uhr
Di. 9.00–12.30 Uhr, 14.00–16.00 Uhr
Mi. u. Fr.  9.00–12.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung!

Bürozeiten:
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Rollstuhlfahrten
Krankenfahrten
Flughafentransfer
Ausflugfahrten
Mietwagen

Inh. Guido Pietz
Tel. 033055 - 22 670
 0172 - 62 03 816

E-Mail fahrdienstpietz@web.de

+ Fertigparkett
+ Parkett
+ Dielung
+ Kork
+ Laminat
+ komplette Trockenunterböden
+ Farbdielung schleifen

Inhaber:

Siegbert Stange
Westrandsiedlung 53 A

16727 Velten
Tel.: 0 33 04/3 37 51

Fax: 0 33 04/38 07 94
Funk: 0172/3 27 77 46

ANZEIGEN

P. KIEPER Fliesenlegermeister
und Sohn GbR
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• Vertrieb von Fenstern und Türen • Tischlerarbeiten
aller Art • Service für Hausverwaltungen

Wilhelmstraße 16 • 16727 Oberkrämer/OT Marwitz
Telefon: 0 33 04/50 50 63 · Funk: 0170/550 95 37

ANZEIGEN

               
      

    
    

   
   

   
    

     
TINA -TOURS                                    

Martina Schwabe

Flughafen-Transfer mit Kleinbus• 
Fahrten für alle Krankenkassen, • 
nur für gehfähige Personen

 
 z.B. zur: - Dialyse
  - Bestrahlung
  - Chemo

Mühlenweg 3
16727 Oberkrämer OT Schwante

Tel.:033055/72992  Funk: 0151/15532883

Jörg Dulitz
➣ Heizung - Sanitär

➣ Gas, Lüftung
➣ Solarenergie

➣ Sauna
➣ Regenwassernutzung

➣ Wartung, Verkauf
Breite Straße 26

16727 Oberkrämer
OT Marwitz
(03304)3 45 20

Fax (03304)3 40 38
☎


